
Das Entscheidende
Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits-, Steuer- und Sozialrecht

1. Rente mit 67 – ohne Alternative

Am 9.3.2007 beschloss der Bundestag die schrittweise Anhebung
des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre. Diese Neuregelung
betrifft alle Geburtsjahrgänge ab 1947. Nachfolgend die
beschlossenen Änderungen im Einzelnen:

• Beitragssatz- und Rentenniveau: Die Anhebung des
Renteneintrittsalters auf 67 Jahre hat vor allem das Ziel, den
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung stabil zu
halten. Der Beitragssatz soll bis zum Jahr 2009 19,9 % nicht
überschreiten. Danach soll er sogar sinken. Langfristig wird
er bis zum Jahr 2020 nicht über 20 % steigen. Das
Rentenniveau soll bis 2020 nicht unter 46 % des
durchschnittlichen Nettolohns fallen, bis 2030 nicht unter
43 %.

• Regelaltersgrenze: Das Renteneintrittsalter wird zwischen
2012 und 2029 schrittweise angehoben. Dies beginnt mit
dem Geburtsjahrgang 1947 – zunächst mit einem Monat pro
Jahr. Die Regelaltersgrenze für den Jahrgang 1947 beträgt
danach 65 Jahre und einen Monat. Für den Geburtsjahrgang
1948 beträgt sie 65 Jahre und zwei Monate und setzt sich
entsprechend fort. Ab dem Jahrgang 1959 erfolgt die
Anhebung in Zweimonatsschritten. Versicherte, die 1964
oder später geboren sind, müssen dann in der Regel bis zum

67. Lebensjahr arbeiten.

• Ausnahme für langjährig Versicherte: Wer mindestens
45 Jahre Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, selbstständiger
Tätigkeit und Pflege sowie aus Zeiten der Kindererziehung
bis zum 10. Lebensjahr nachweist, kann wie bisher mit 65
Jahren abschlagsfrei in Rente gehen – auch nach 2012.Eine
vorgezogene Altersrente ab 63 Jahre ist aber möglich, jedoch
mit einem Rentenabschlag von 14,4 % verbunden.

• Altersteilzeit: Besonderen Vertrauensschutz genießen
Angehörige der Geburtsjahrgänge 1954 und älter. Dies gilt
für den Fall, dass sie bis zum 31.12.2006 verbindlich
Altersteilzeitarbeit mit ihrem Arbeitgeber vereinbart haben.
Ein Rentenbeginn ist danach weiterhin frühestens mit 62
möglich. Ein abschlagsfreier Rentenbezug ist mit 65 Jahren
möglich.

• Große Witwenrente und Witwerrente: Die Altersgrenze
für diese Rente wird um zwei Jahre auf das 47. Lebensjahr
heraufgesetzt.

• Übertragung auf die Alterssicherung der Landwirte: Die
für die gesetzliche Rentenversicherung vorgesehenen
Regelungen zur Anhebung der Altersgrenzen sollen
wirkungsgleich auf die Alterssicherung der Landwirte

Die Kunst des Fortschritts besteht darin, inmitten des Wechsels Ordnung zu wahren,
inmitten der Ordnung den Wechsel aufrechtzuhalten
Alfred North Whitehead; 1861 - 1947, englischer Philosoph und Mathematiker
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übertragen werden. Es erfolgt jedoch eine Ausnahme: In der
Alterssicherung der Landwirte wird eine neue vorzeitige
Altersrente ab 65 – mit Abschlägen – eingeführt.

2. Neuer Drei-Jahres-Zeitraum bei der
Krankenversicherungspflicht

In der April-Ausgabe 2007 wurde im Beitrag zur Ge-
sundheitsreform 2007 kurz über die Neueinführung der sog.
Drei-Jahres-Regelung berichtet. Da von dieser Neuregelung viele
Unternehmen bzw. Arbeitnehmer betroffen sind, soll nachfolgend
die „Drei-Jahres-Regelung“ ausführlicher dargestellt werden.
Die Krankenversicherungspflicht endet nach der Neuregelung
nur, wenn das Entgelt des Beschäftigten in den letzten drei
Kalenderjahren die jeweils geltende Jahresarbeitsentgeltgrenze
überschritten hat.
Bei der Prüfung der Krankenversicherungspflicht zum
Jahreswechsel 2007/2008 ist beispielsweise das Entgelt für die
Kalenderjahre 2005 bis 2007 maßgebend. Die Kranken-
versicherungspflicht endet aber nur, wenn voraussichtlich auch
die Grenze des folgenden Kalenderjahres (vorausschauende
Betrachtung) überschritten wird.
Innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums muss das regelmäßige
Entgelt in jedem Kalenderjahr über der Jahresarbeitsentgeltgrenze
gelegen haben. War das Entgelt in einem Jahr geringer, beginnt
der Drei-Jahres-Zeitraum von Neuem.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat folgende regelmäßige Entgelte
erzielt:

Der Drei-Jahres-Zeitraum beginnt mit dem Jahr 2007 neu, da
im Jahr 2006 das Entgelt unterhalb der Entgeltgrenze lag. Daher
kann frühestens zum 1.1.2010 Versicherungsfreiheit eintreten,
wenn der Grenzwert in den Jahren 2007 bis 2009 (und
voraussichtlich für 2010) überschritten wird.

Grundsätzlich ist bei der Feststellung, ob die Jahresarbeits-
entgeltgrenze in den abgelaufenen Jahren überschritten wurde,
auf die tatsächlichen Verhältnisse abzustellen.
Bei der Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses während
eines Kalenderjahres ist in der Regel für diese Zeit ein fiktives
Entgelt heranzuziehen, um das tatsächliche Überschreiten der
Grenze feststellen zu können.
Für die Unterbrechungszeiten wird das Entgelt in der Höhe
berücksichtigt, in der es ohne die Unterbrechung gezahlt worden
wäre. Zur Berücksichtigung eines fiktiven Entgelts führen z. B.
die Zahlung von Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeiter-
geld usw.

3. Telemediengesetz schränkt
E-Mail-Werbung weiter ein

Das Telemediengesetz (TMG), das zum 1.3.2007 in Kraft getreten
ist, soll einen verbesserten Schutz vor irreführenden Angaben
bei E-Mail-Werbung schaffen. Zuwiderhandlungen können mit
einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.
In dem Gesetz ist geregelt, dass in der Kopf- und Betreffzeile
weder der Absender noch der kommerzielle Charakter der
Nachricht verschleiert oder verheimlicht werden dürfen, wenn
kommerzielle Kommunikationen per elektronischer Post versandt
werden.
Ein Verschleiern oder Verheimlichen liegt dann vor, wenn die
Kopf- und Betreffzeile absichtlich so gestaltet sind, dass der
Empfänger vor einer Einsichtnahme in den Inhalt der
Kommunikation keine oder irreführende Informationen über die
tatsächliche Identität des Absenders oder den kommerziellen
Charakter der Nachricht erhält.
Die Vorschriften des TMG sollen die sich bereits heute aus dem
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
ergebenden speziellen Vorgaben ergänzen. So stellt
Werbung mittels elektronischer Post, also mittels
E-Mail oder SMS, ohne ausdrückliche Einwilligung
des Adressaten nach dem UWG grundsätzlich
eine unzumutbare Belästigung dar und ist damit
unlauter und unzulässig.
Das UWG regelt, dass die Werbung mit sog.
elektronischer Post – also E-Mail, aber auch
SMS oder MMS – nur mit Einwilligung
zulässig ist (Opt-In-Prinzip). Hier ist es
gleichgültig, ob der Empfänger eine
Privatperson oder ein Gewerbetreibender ist.
Die Einwilligung ist eine Zustimmung des
Empfängers, die vor der Zusendung der E-Mail
erklärt worden sein muss.
Neben der Einwilligung sieht das UWG eine weitere
Zulässigkeitsvariante vor. Demnach ist die E-Mail-Werbung
auch dann zulässig, wenn ein Unternehmer im Zusammenhang
mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden
dessen elektronische Postadresse erhalten hat, der Unternehmer
die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder
Dienstleistungen verwendet, der Kunde der Verwendung nicht
widersprochen hat und der Kunde bei Erhebung der Adresse und
bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen
wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann,
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen. Die Verbote des UWG können
Wettbewerber oder nach dem UWG anerkannte Klageverbände
durchsetzen.
Die Vorschriften des TMG gelten auch außerhalb von
Wettbewerbsverhältnissen. So kommt es nicht darauf an, ob der
Empfänger grundsätzlich in den Erhalt von Werbe-E-Mails
eingewilligt hat oder ob bereits eine Geschäftsbeziehung besteht,
sondern der Empfänger soll stets unmittelbar beim Empfang der
E-Mail entscheiden können, ob er sie überhaupt öffnen oder
gleich löschen möchte.

II

Jahr Entgelt in Euro Jahresentgeltgrenze
in Euro

2005 47.000 46.800

2006 47.000 47.250

2007 48.000 47.700
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4. Paraphe gilt nicht als Unterschrift

Wird eine Erklärung mit einem Handzeichen unterschrieben,
das nur einen Buchstaben verdeutlicht, oder mit einer
Buchstabenfolge, die erkennbar als bewusste und gewollte
Namensabkürzung erscheint, liegt keine Namensunterschrift im
Rechtssinne vor. Derartige Paraphen genügen z. B. nicht den
Anforderungen an eine Quittung.
Eine Unterschrift setzt ein aus Buchstaben einer üblichen Schrift
bestehendes Gebilde voraus, das nicht lesbar zu sein braucht.
Erforderlich, aber auch genügend ist das Vorliegen eines die
Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnenden
individuellen Schriftzuges, der einmalig ist, entsprechende
charakteristische Merkmale aufweist, sich als Wiedergabe eines
Namens darstellt und die Absicht einer vollen Unterschriftsleistung
erkennen lässt. Handzeichen, die allenfalls einen Buchstaben
verdeutlichen, sowie Unterzeichnungen mit einer Buchstaben-
folge, die erkennbar als bewusste und gewollte Namensabkürzung
erscheint, stellen demgegenüber keine formgültige Unterschrift

dar. Ob ein Schriftzeichen eine Unterschrift oder lediglich
eine Abkürzung (Handzeichen, Paraphe) darstellt,

beurteilt sich nach dem äußeren Erscheinungsbild.

5.  Pflicht des Anlageberaters zur
    Beratung   über eine beschränkte
   Möglichkeit, die Beteiligung
 weiterzuveräußern

Ein Anlageberater unterliegt grundsätzlich
weiter reichenden Pflichten als ein Anlage-

vermittler.
Von einem Anlageberater kann der Interessent

nicht nur die Mitteilung von Tatsachen, sondern
insbesondere deren fachkundige Bewertung und

Beurteilung erwarten. Häufig wünscht er eine auf seine
persönlichen Verhältnisse zugeschnittene Beratung. In einem

solchen Vertragsverhältnis hat der Berater regelmäßig weitgehende
Pflichten gegenüber dem betreuten Kapitalanleger.
Als unabhängiger individueller Berater, dem weitreichendes
persönliches Vertrauen entgegengebracht wird, muss er besonders
differenziert und fundiert beraten, wobei die konkrete Aus-
gestaltung der Pflicht entscheidend von den Umständen des
Einzelfalls abhängt.
In Bezug auf das Anlageobjekt muss der Anlageberater rechtzeitig,
richtig und sorgfältig, dabei für den Kunden verständlich und
vollständig beraten. Insbesondere muss er den Interessenten über
die Eigenschaften und Risiken unterrichten, die für die jeweilige
Anlageentscheidung wesentliche Bedeutung haben oder haben
können.
Nur aufgrund von Informationen, die ein zutreffendes aktuelles
Gesamtbild der empfohlenen Anlage bieten, kann der Interessent
eine sachgerechte Anlageentscheidung treffen.
Vor diesem Hintergrund haben die Richter des Bundesgerichtshofs
zur Eingehung einer Kommanditbeteiligung Folgendes
entschieden:

„Der Anlageberater ist grundsätzlich gehalten, den Anlage-
interessenten, dem er zur Eingehung einer Kommanditbeteiligung
an einem geschlossenen Immobilienfonds rät, darauf hinzuweisen,
dass die Veräußerung eines solchen Anteils in Ermangelung
eines entsprechenden Marktes nur eingeschränkt möglich ist.“

6. Anforderungen an eine formell ordnungs-
gemäße Betriebskostenabrechnung

Formell ordnungsgemäß ist eine Betriebskostenabrechnung,
wenn sie eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und
Ausgaben enthält. Soweit keine besonderen Abreden getroffen
sind, sind in die Abrechnung bei Gebäuden mit mehreren
Wohneinheiten regelmäßig folgende Mindestangaben aufzu-
nehmen: eine Zusammenstellung der Gesamtkosten, die Angabe
und Erläuterung der zugrunde gelegten Verteilerschlüssel, die
Berechnung des Anteils des Mieters und der Abzug seiner
Vorauszahlungen.
Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf
des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums
mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung
einer Nachforderung durch den Vermieter ausgeschlossen, es
sei denn, der Vermieter hat die verspätete Geltendmachung nicht
zu vertreten. Diese Abrechnungsfrist wird nur mit einer formell
ordnungsgemäßen Abrechnung gewahrt. Lediglich inhaltliche
Fehler können auch nach Fristablauf korrigiert werden. Die
Fälligkeit einer Nachzahlung setzt den Zugang einer formell
ordnungsgemäßen Abrechnung voraus.
Zu der Angabe von Gesamtkosten, die nicht umlagefähig sind,
entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs: „Eine formell
ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung setzt voraus, dass
dem Mieter auch dann die Gesamtkosten einer berechneten Kosten-
art mitgeteilt werden, wenn einzelne Kostenteile nicht umlagefähig
sind; dem Mieter muss ersichtlich sein, ob und in welcher Höhe
nicht umlagefähige Kosten vorab abgesetzt worden sind.“
Es genügt nicht, nur die insoweit schon bereinigten Kosten
mitzuteilen. Fehlt es an einer solchen Offenlegung, liegt ein
formeller Mangel der Abrechnung vor, der zu ihrer Unwirksamkeit
führt. Zieht sich der Fehler durchgängig durch die Abrechnung,
ist sie insgesamt nicht formell ordnungsgemäß.

7. Arbeitnehmer-Entsendegesetz auch für
das Gebäudereinigungshandwerk

Der Deutsche Bundestag stimmte am 9.3.2007 einer Ausweitung
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes auf das Gebäude-
reinigungshandwerk zu. Danach müssen ausländische Firmen
nun die hier tätigen Arbeitskräfte nach den hiesigen arbeits-
rechtlichen und tariflichen Bedingungen beschäftigen.
Bislang konnten Arbeitnehmer im Gebäudereinigungshandwerk
nach den Gesetzen des Herkunftslandes des Unternehmens
engagiert werden. Künftig soll für solche Arbeitnehmer die
Lohnuntergrenze bei 7,87 Euro pro Stunde (West) und bei 6,36
Euro (Ost) liegen.

III



Nicht vom Entsendegesetz betroffen sind Selbstständige. Wer
seine Dienstleistung für wenig Geld anbieten möchte, kann dies
tun. Die Regelung hat auch keine Auswirkungen auf die
Lohnkosten der Reinigungskräfte in Privathaushalten, weil für
diese der Tarifvertrag nicht gilt.
Weitere Informationen zum Arbeitnehmer-Entsendegesetz
erhalten Sie auch im Internet unter der Adresse: http://www.zoll.de
unter der Rubrik FKS – Entsendung von Arbeitnehmern.

8. Keine Verlängerung der Ausbildungszeit
bei Abschlussprüfung nach Ablauf der
Berufsausbildungszeit

In einem Fall aus der betrieblichen Praxis hatte eine Schülerin
mit einem Restaurantbesitzer einen Berufsausbildungsvertrag
zur Restaurantfachfrau abgeschlossen. Das Ausbildungsverhältnis
sollte am 15.10.2001 beginnen und am 14.10.2004 enden. Die
zuständige Industrie- und Handelskammer bestätigte am 18.1.2002
die Eintragung des Berufsausbildungsverhältnisses in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverträge und teilte als
voraussichtlichen Termin der Abschlussprüfung den „Winter
2004“ mit. Der Ausbildungsbetrieb beschäftigte die Auszubildende
nach dem vereinbarten Beendigungszeitpunkt des
Ausbildungsverhältnisses am 14.10.2004 nicht mehr weiter. Die
Auszubildende bestand die Abschlussprüfung mit Ablegung der
mündlichen Prüfung am 29.1.2005.
Die Richter des Bundesarbeitsgerichts hatten nun zu prüfen, ob
das Ausbildungsverhältnis zum 14.10.2004 oder erst zum
29.1.2005 mit dem Bestehen der Abschlussprüfung endete.
Sie entscheiden, dass ein Berufsausbildungsverhältnis mit Ablauf
der vereinbarten Ausbildungszeit endet und sich nicht über die
vereinbarte Zeit hinaus bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Ergebnisses der Abschlussprüfung verlängert, wenn diese erst
später stattfindet. Das Berufsbildungsgesetz sieht für diesen Fall
keine automatische Verlängerung vor. Eine Verlängerung findet
nur statt, wenn der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht

bestanden hat. Dann verlängert sich auf sein Verlangen das
Berufsausbildungsverhältnis bis zur nächstmöglichen
Wiederholungsprüfung, jedoch längstens um ein Jahr.
Ansonsten kann nur die zuständige Stelle die Ausbildungszeit
auf Antrag verlängern, wenn dies erforderlich ist, damit der
Auszubildende das Ausbildungsziel erreicht.

9. Kein Übergang des Kündigungsschutzes
bei einem Betriebsübergang

Der Erwerber eines Betriebes tritt in die Rechte und Pflichten
aus dem im Zeitpunkt des Betriebsübergangs bestehenden
Arbeitsverhältnisses ein. Der im Arbeitsverhältnis mit dem
Betriebsveräußerer erwachsene Kündigungsschutz nach dem
Kündigungsschutzgesetz geht nicht mit dem Arbeitsverhältnis
auf den Betriebserwerber über, wenn das Kündigungsschutzgesetz
auf den Betrieb nicht anwendbar ist, also die Zahl der
Beschäftigten unter dem Schwellenwert liegt.
Das Erreichen des Schwellenwerts und der dadurch entstehende
Kündigungsschutz ist kein Recht des übergehenden
Arbeitsverhältnisses.

Kurz notiert

Ruhe- und Maximal-Lenkzeiten für Lkw-Fahrer wurden
EU-Bestimmungen angepasst: Mit der EU-Verordnung, die in
wesentlichen Teilen am 11.4.2007 in Kraft getreten ist, erhöht
sich die Mindestruhezeit von Lkw-Fahrern von derzeit acht auf
neun Stunden. Außerdem wird eine 14-tägige Wochenruhezeit
von mindestens 45 Stunden vorgeschrieben. Die höchstzulässige
Lenkzeit pro Kalenderwoche wird mit der Verordnung auf 56
Stunden begrenzt, die höchstzulässige Lenkzeit pro Doppelwoche
darf 90 Stunden nicht überschreiten.
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Basiszinssatz: 01.01. – 30.06.2002 = 2,57 01.01. – 30.06.2004 = 1,14 01.01. – 30.06.2006 = 1,37
(in Prozent) 01.07. – 31.12.2002 = 2,47 01.07. – 31.12.2004 = 1,13 01.07. – 31.12.2006 = 1,95
(§ 247 Abs. 1 BGB) 01.01. – 30.06.2003 = 1,97 01.01. – 30.06.2005 = 1,21 seit 01.01.2007        = 2,70

01.07. – 31.12.2003 = 1,22 01.07. – 31.12.2005 = 1,17

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 %-Punkte

(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 %-Punkte

seit 1.1.2002

Verbraucherpreis- 2007: Februar 111,3; Januar 110,96
index: (2000 = 100) 2006: Dezember 111,11; November 110,2; Oktober 110,3 ; September 110,2; August 110,6;

Juli 110,7; Juni 110,3; Mai 110,1; April 109,9; März 109,5; Februar 109,5; Januar 109,1;

2005: Dezember 109,6; November 108,6; Oktober 109,1; September 109,1; August 108,7;

Juli 108,6; Juni 108,1; Mai 108,0; April 107,7; März 107,6; Februar 107,3; Januar 106,9

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe
berücksichtigt werden!

Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.


